
Wahlprozedere der Behörden nach Aufhebung der Schulgemeinde. 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Volksschulgesetzes 

 

Antwortformular 

Dieses Antwortformular kann auch elektronisch ausgefüllt werden. Zusammen mit dem zugehöri-

gen Bericht ist es auf dem Internet verfügbar unter www.nw.ch → Vernehmlassungen 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich für Ihre Stellungnahme an der Struktur dieses Formulars 
orientieren. Sie erleichtern damit die Auswertung der Vernehmlassung. Herzlichen Dank. 

Vernehmlassungsteilnehmer:    Grüne Nidwalden 

 
 

1. Sind Sie damit einverstanden, dass künftig dort, wo die Schulgemeinde aufgehoben 
wird: 
-  die Mitglieder der Schulkommission von den Stimmberechtigten gewählt werden; 
-  das für den Schulbereich zuständige Gemeinderatsmitglied von Amtes wegen der 

Schulkommission angehört; 
-  die Kommission ihr Präsidium selbst bestimmt (Art. 15; Kap. 5 f.)? 

  ja x  nein   Enthaltung 

Bemerkungen: siehe  4.  

2. Bevorzugen Sie die Variante, wonach, in Abweichung zum Revisionsentwurf, die 
Schulkommission generell vom zuständigen Gemeinderat präsidiert wird 
(Vernehmlassungsbericht S. 8/9 Variante 2) 

  ja x  nein   Enthaltung 

Bemerkungen: siehe 4. 

3. Sind Sie mit der Zuweisung der Aufgaben, die durch die SK wahrzunehmen sind, 
einverstanden? 

x ja   nein   Enthaltung 

Bemerkungen: Mit der Aufgabenzuweisung an sich sind wir einverstanden; 

   es erscheint uns allerdings nicht passend, Schulbesuche durch 

   Mitglieder der Schulkommission ausschliesslich zum Zweck der 

   Aufsicht über den Schulbetrieb vorzusehen. Wir schlagen des-

   halb folgende Änderungen vor: 
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- Aufsicht über den Schulbetrieb  (streichen: er führt zu die-

sem Zweck auch Schulbesuche durch) 

Neuer, abschliessender Punkt: 

-   Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führt die Schulkom-  

 mission auch Schulbesuche durch 

4. Weitere allgemeine Bemerkungen 

Das Wahlprozedere soll drei Bedingungen erfüllen: 

1. Wahl der Schulkommission durch die Stimmberechtigten 

2. Wahl des Schulkommissionspräsidiums durch die Stimmberechtigten 

3. Schulpräsidium und Gemeinderatsmandat sollen nicht getrennt werden 

Durch die Volkswahl erhält die Kommission und deren Präsident oder deren Präsi-

dentin den nötigen Rückhalt aus der Bevölkerung zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die 

Schwächung des Bereichs Bildung durch die Schaffung der Einheitsgemeinde wird 

abgefedert. Die Kommunikation zwischen Schulkommission und Gemeinderat wird 

vereinfacht, wenn das zuständige Gemeinderatsmitglied die Schulkommission auch 

präsidiert. 

Die genannten Bedingungen werden in der Variante 1 im Vernehmlassungsbericht  

(S.8) erfüllt. Deshalb soll Art. 15 Absatz 3 lauten: 

Die Schulkommission und deren Präsidium werden von den Stimmberechtigten 

gewählt. Die Präsidentin oder der Präsident der Schulkommission wird per Ge-

setz Mitglied des Gemeinderats. 
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Datum 28.04.10 Unterschrift  

 

   Norbert Furrer                               Heinz Häberli 
                                             Präsident                                       Kompetenzgruppe  
                                             Grüne Nidwalden                          Bildung 

 

 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis spätestens zum 6. Mai 2010 an: 

 
Bildungsdirektion, Sekretariat, Marktgasse 3, 6371 Stans oder an:  
 
bildungsdirektion@nw.ch 


